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Herzlich Willkommen zum  
Steuermannskurs der 

RWB 
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Lehrbuch „ „Bootsobleute und 
Steuerleute“ 

 
 
 

 
 
 
 
 
erhältlich für 7,- € beim DRV oder über den Vorstand 
 
 
 
 
Inhalt Steuermannskurs Rudergesellschaft Wiesbaden-Biebrich 1888 e.V. 
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• Rechtliche Grundlagen  

• Steuerkunde  

• Verkehrsregeln  

• Schifffahrtszeichen  

• Schallsignale  

• Bootskunde  

• Ruderrevier und Naturschutz  

• Ruderordnung  

• Ruderkommandos  

• Staustufen  
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Rechtliche Grundlagen 
 
 

• Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung   
    (BinSchStrO von 1998)  
 

• Rheinschifffahrtspolizeiverordnung  
   (RheinSchPV von 2000)  
 

• Vereins-Ruderordnung der  RWB  

• Fahrordnung auf Regattastrecken  

• Sonderbestimmungen auf Bodensee, 
  Mosel, Donau, Küstengewässer 

 

Gesetze und Bestimmungen  
 

• Strafgesetzbuch (StGB)  

• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)   
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Verantwortung  
 

 

• Verantwortlich für Sicherheit auf dem  
   Wasser und Ausbildung der Mitglieder:   
 

         Vorstand der RWB 
 
• Delegation der Aufgabe an:  
 

Ruderwart, Trainer, Übungsleiter  
 

 
• Jedes Fahrzeug hat einen Schiffsführer:  
 
            Bootsobmann  
 
• Jedes Fahrzeug hat einen Rudergänger:  
 
            Steuermann   
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Bootsobmann 
 
• Einteilung und Einweisung des Steuermanns  

• Überwachung von Kommandos und Kurs  

• verantwortlich für die Einhaltung der Verkehrsregeln, für Besatzung  

  und Boot  

• trifft die wesentlichen Entscheidungen während der Fahrt  

(Unterbrechung, Anlegen, Abbrechen bei Unwetter usw.)  

 

 

 

 

Steuermann  
• Anweisungen des Bootsobmannes umsetzen 

• Erteilung von Ruderkommandos  

• Kurs wählen und steuern  

• Verkehrslage beobachten  
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Eignung von Bootsobmann und 
Steuermann 

 
 
 
 
 

• keine Altersbegrenzung  

• Legitimation durch Vorstand der RWB 

• maximal 0,8 Promille Alkohol  

• kein Schifferpatent erforderlich  

• bei längeren Fahrten Ausweis mitführen  

• einschlägige Erfahrung auf dem Wasser  

 

Der Obmann ist immer im Fahrtenbuch unterstreichen 



 

Seite 8 von 103 

 

Bootskunde  
 
 
 

Grundsatz  

• Fahrzeuge müssen so gebaut und ausgerüstet sein, dass  

die Sicherheit der an Bord befindlichen Personen und der  

Schifffahrt gewährleistet ist.  

 
 
 
Kennzeichnung von Ruderbooten  
 
• Bootsname  

• Name des Eigentümers  

• Vereinsflagge  

• Landesfahne  

• bei Dunkelheit ein von allen Seiten sichtbares weißes gewöhnliches   

  rundum sichtbares Licht setzen  
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Bootsteile  
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Skull und Riemen  
 
 
 
 
• Skull 290cm lang  
 
• Riemen 370cm lang  
 
 
 
Blatt      Blatthals       Holm 

 
 
Griff        Manschette                                  Klemmring 
 
 
 
Klassisches Blatt (bis ca. 1960) 
Das klassische Blatt war einfach V-förmig. Sein Vorteil lag darin, das man je nach 
gewünschten Wiederstand das Blatt einfach mehr oder weniger tief eintaucht. 
Nachteil ist ein schlechter Sitz im Wasser.  
 
Macon (ab 1956) 
Maconblätter waren die Revolution im Rudersport. Der Deutschlangachter musste 
nur eine WM gewinnen, und der Rüstungswettlauf begann. Die symmetrische Form 
des Macon-Blattes hat einen deutlich festeren Halt im Wasser. Auch ist die 
Eintauchtiefe durch seine Form quasi vorgegeben.  
 
Maconblätter werden heute noch viel im Freizeitbereich eingesetzt. Im Kinderbereich 
sind sie sogar vorgeschrieben.  
 
Big Blade (seit 1990) 
Der neueste Trend sind quadratische Blattformen, die erstmals als Big-Blade auf der 
Bühne erschienen.  
 
Die neue Form hat einen deutlich besseren Sitz im Wasser, und Kontakt ist allgemein 
deutlich besser. Es ist quasi ein mobiler Anker, an dem man sein Boot 
vorbeischieben kann. Das Rudern mit dieser Form erfordert weniger Geschicklichkeit 
und Konzentration als das Rudern mit Maconblättern.  
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Der Vorteil ist aber auch ein Nachteil, weil schwächere Menschen und Kinder nicht 
die Kraft haben, um mit dem hohen Wiederstand des Blattes im Wasser umzugehen. 
Daher sind Big Blades im Kinderbereich verboten.  
 
Es gibt inzwischen viele Variationen des Ursprünglichen Big-Blades, die in kleinen 
Unterschieden bestehen und nur noch geringe Unterschiede im Ruderverhalten 
zeigen.  
 
Blattrippen  
Die Blätter haben oft in der Mitte eine sogenannte Rippe, einen spitzen Wulst. Dieser 
verbessert den Sitz des Blattes im Wasser und verhindert ein tieferes Eintauchen 
oder Auftauchen des Blattes unter Druck.  
 
Es gibt auch Blätter, die ohne Blattrippe gerudert werden, diese haben teilweise eine 
Verdickung am oberen Blattrand oder Zacken im Bereich ehemaligen Scheuerleiste 
(Vortexkante). Es gibt auch Blätter ohne jede Stabilisierung.  
 
Für Blätter ist eine Mindestdicke an den Kanten vorgeschrieben, um die Verletzungs-
gefahr bei Kollisionen zu vermindern. 
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Arten von Wander- und 
Freizeitruderbooten 

 
Vorschrift – Sicherheit 
 
Verkehrsvorschriften sagen: Fahrzeuge müssen so gebaut und 
ausgerüstet sein, dass die Sicherheit der an Bord befindlichen Personen 
und der Schiff fahrt gewährleistet ist.  
Zu den Fahrzeugen dieser Bestimmung zählen auch Ruderboote.  
Nun wird niemand sagen können, mit welchem Boot und welcher 
Ausrüstung diese Forderung hundertprozentig erfüllt wird. Ganz sicher 
aber ist sie nicht erfüllt, wenn Ruderinnen und Ruderer in einem C-Boot 
ohne Abdeckungen und Schotten auf einem windanfälligen See 
unterwegs sind.  
Ein Bootsobmann muss bei jedem Gewässer und bei jedem Wetter die 
Entscheidung treffen, ob die Bauart des für die Fahrt benutzten Bootes 
und dessen Ausrüstung die Sicherheit der an Bord befindlichen 
Personen gewährleisten.  
Er muss sich also fragen:  
Kann ich gefahrlos bei diesem Wetter mit diesem Material auf dieses 
Wasser gehen? 
 
 
Rennboote 
 
Rennboote haben eine glatte Außenhaut und keinen Außenkiel. Das 
Dollbord ist nicht durchlaufend, sondern an den Luftkästen abgesetzt. 
Bug- und Heckraum sind gedeckt und wasserdicht gegen den 
Mannschaftsraum abgeschottet. Sie unterliegen keinerlei 
Beschränkungen in den Abmessungen, Form und Baustoffen. 
Über die Vergabe der Rennboote für den allgemeinen Ruderbetrieb der 
RWB entscheidet der Trainer bzw. Vorstand. 
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Übersicht der Gigboote 
 
Bezeichnung  Material und Bauweise  Bootsgattung  Breite Länge 
A Holz, Klinker Zweier 

Vierer 
90 cm 

100 cm 
825 cm 

1050 cm 
B Holz, Klinker Zweier 

Vierer 
Achter 

78 cm 
78 cm 
85 cm 

850 cm 
1100 cm 
1750 cm 

C Kunststoff, Schale Zweier 
Vierer 
Achter 

78 cm 
78 cm 
85 cm 

850 cm 
1100 cm 
1750 cm 

D Holz, Schale Zweier 
Vierer 

90 cm 
100 cm 

825 cm 
1050 cm 

E Kunststoff/Holz, Schale Vierer 90 cm 1100 cm 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiele in der RWB : 
 
A-Boot:  Buben,  Arthur Peters 

B-Boot:  Jugend, Wiesbaden 

C-Boot:  Naspa, Dyckerhoff, Rheingauner 

D-Boot: Nassau 
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• Seegig / Innenrigger  
 

 
 
Die Seegig (auch Inrigger genannt) ist ein meerestaugliches Ruderboot 
mit kurzen Auslegerstummeln . Bug- und Heckraum sind abgedeckt und 
geschottet.  
 
Die Ruderer sitzen nach Back- und Steuerbord versetzt, die Dolle sitzt 
maximal 4cm außerhalb der Bordwand.  
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• Barke  

 
 

 
 
 
Die Barke “Hessen” kann mit 8 Riemen-Ruderern, d.h. je 4 Ruderer 

sitzen auf der Steuerbord-Seite und 4 Ruderer sitzen auf der Backbord-

Seite, und 2 Steuerleuten gerudert werden. 
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• Kirchboot 
 
Das Kirchboot stammt ursprünglich aus Finnland. Die heutigen 
Kirchboote entsprechen einem auf den Wettkampfsport 
zugeschnittenen Bootstyp. Die Boote werden in traditioneller 
Klinkerbauweise gebaut. Die Bootslänge beträgt 12 m, die Breite 
zwischen 1,80-1,95 Meter. Das Gewicht eines Kirchbootes beläuft sich 
auf 300 bis 350 kg. Ein Kirchboot bietet 14 paarweise sitzenden 
Ruderern und einem Steuermann Platz. 
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• C-Gig  
 
Die C-Gig hat gegenüber der A- und B-Gig einen glatten Rumpf. (Breite 
0,78m) Historisch war dieser Rumpf aus formverleimten Sperrholz. 
Dieses Material ist sehr empfindlich. Eigentlich waren diese Boote fürs 
Rennrudern konzipiert, sie werden aber immer häufiger auch für 
Wanderfahrten eingesetzt. 
 
Die Rümpfe heutiger C-Gigs bestehen aus Glasfaser- und 
Karbongeweben. 
 

 
 
C-Boote sind die gebräuchlichsten Gig-Boote in deutschen Ruderclubs. 
Sie eignen sich für Anfängerausbildung, Trainings- und allgemeinen 
Ruderbetrieb, für Langstreckenregatten und für Wanderfahrten mit wenig 
Gepäck. 
 



 

Seite 18 von 103 

• E-Gig  
 
Mit der E-Gig wollte man Ende der 80er Jahre ein sportlicheres 
Wanderboot einführen. Das Boot sollte mit 90cm Breite einen 
Kompromiss zwischen C-Gig und D-Gig darstellen. 
Leider waren einige der innovativen Ideen schlicht und einfach 
unrealistisch. Um alle Ausleger austauschbar zu machen sollte das Boot 
von Platz 1-4 gleich breit sein. Da das Boot gleichzeitig aber nicht länger 
als 11m werden sollte ergaben sich damit hydrodynamisch katastrophale 
Bug- und Heckformen. 
 

• D-Gig  
 
Die D-Gig war der Versuch ein wanderfähiges, modernes Kunststoffboot 
zu erschaffen. Von den Abmessungen orientierte man sich an den 
hölzernen A-Gigs. Damit haben diese Boote eine Breite von ca. 1m -
1,1m. 
Diese Boote das optimale Wanderboot wenn man mit vollem Gepäck 
über Grossgewässer rudern will. 
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• B-Gig  
 
 
Die B-Gig hat denselben Aufbau wie die A-Gig. Der Rumpf besteht aus 
Holzplanken die in Klinkerbauweise übereinander gefügt sind.  
Die Bootsbreite beträgt aber nur 78cm. Diese Boote waren früher der 
Standard für den allgemeinen Ruderbetrieb und wurden durch C- und E-
Gigs verdrängt. 
 
Der Nachteil der Klinker- Holzboote ist der hohe Instandhaltungsaufwand 
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• A-Gig  
 
Die A-Gig ist die historisch älteste Variante. Der Rumpf besteht aus 
Holzplanken die in Klinkerbauweise übereinander gefügt sind.  
Die Bootsbreite beträgt 1m. Das Boot ist mit kurzen Auslegern 
ausgestattet. 
Bei seiner Einführung war es als sportliches Ruderboot gedacht.  
Heute werden solche Boote allenfalls noch als Wanderboote oder zur 
Ausbildung auf schwierigen Gewässer eingesetzt. 
 
Diese Bootsklasse wurde in den Sechziger Jahren durch den D-Vierer 
ersetzt. 
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Ausrüstung bei Wanderfahrt 
 
Bootsausrüstung 
Zu jeder Fahrt, bei der geschleust ohne Steg angelegt wird, führt man 
am Bug und am Heck je einen Paddelhaken mit. Eine Bugleine muss 
vorhanden sein. Für Fahrten bei Dunkelheit, die bei Dunkelheit enden 
könnten, nimmt man einen im Boot aufzustellenden Stab mit weißem 
Rundumlicht mit und kontrolliert vor der Abfahrt, dass das Licht 
funktioniert. 
 
Bootszubehör 
 

·   2 Bootshaken für Bug und Heck  
·   Bugleine und Heckleine  
·   ggfs. Rettungswesten  
·   Werkzeug (s.Liste) 
·   Schöpfgefäße, Schwämme oder Lappen  
·   Wenn vorhanden  Abdeckung für Bug und Heck oder 

 wasserdichte Planen 
·  Karte oder Streckenbeschreibung  
·  Lenzpumpe  
·  Wenn erforderlich Beleuchtung 
·  Riemen/Skulls 
·  Ausleger 
·  Rollsitze 
·  Bodenbretter 
·  Stemmbretter mit Schrauben  
·  Steuer mit intakter langer Leine 
·  Flagge mit ins Boot passendem Stock 
·  Steuerbeschlag, falls erforderlich 
·  Steuersitz und Steuerlehne 
·  Treidelleine 25 und 10 m 
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Ersatzteile, lose 
 

·  1* Rollsitz zur Rollbahn passend 
·  1 Paar Skulls/Riemen 

 
Ersatzteile in der Werkzeugkiste 
 

·  Auslegerbolzen 
·  2 Stemmbrettriemen/Schnürsenkel 
·  Dolle komplett mit Stift 
·  Stemmbrettschrauben 
·  Skull- /Riemen-Klemmring 
·  Unterlegscheiben 

 
Werkzeug in der Werkzeugkiste 
 

·  Auslegerschlüssel 
·  Mehrzweck-Klebstoff 
·  Bindedraht 
·  Kombizange 
·  Dollenfett 
·  Kunststoff-Bindfaden 
·  1 Dorn 5 mm 
·  1 Maulschlüsselsatz 10/19 
·  1 Feile/Raspel 
·  1 Ölkännchen 
·  1 Hammer 200 g 
·  1 Reparaturset für Kunststoff 
·  1 Handbohrmaschine, Bohrer 2,5 - 5,5�mm 
·  1 kleine Säge 
·  Holzschrauben, Muttern und Schrauben 
·  2 Bogen Schleifpapier 
·  wasserfestes Klebeband 
·  Schraubendreher verschieden groß 

·  Kombizange 
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Goldene Regeln für das Verhalten von 
(Wander)ruderern in der Natur 

 
Denke auf der Fahrt an Natur und Umwelt. Hilf mit, die 
Lebensmöglichkeilen von Pflanzen und Tieren in Gewässern und an 
Gewässern zu bewahren und zu fördern. Beachte insbesondere diese 
Regeln: 
 

·  Meide das Einfahren in Röhrichtbestände, Schilfgürtel und in alle 
sonstigen dicht und unübersichtlich bewachsenen Uferpartien. 
Meide darüber hinaus Aufenthaltsplätze von Vögeln wie Kies-, 
Sandund Schlammbänke sowie Ufergehölze. Meide auch seichte 
Gewässer (mögliche Laichgebiete), insbesondere solche mit 
Wasserpflanzen. 
 

·  Halte einen ausreichenden Abstand zu Röhrichtbeständen, 
Schilfgürteln und anderen unübersichtlich bewachsenen 
Uferpartien, sowie zu Ufergehölzen - auf breiten Gewässern 30 bis 
50 Meter Abstand. 
 

·  Halte auch Abstand zu Vogel-Ansammlungen auf dem Wasser. 
Beobachte und fotografiere Tiere möglichst aus der Ferne. 
 

·  Benutze beim Landen möglichst die dafür vorgesehenen Plätze, 
wo kein Schaden angerichtet werden kann. Zelte nicht frei in einer 
Landschaft, wo Zeltplätze vorhanden sind. 
 

·  Nähere dich auch von Land her nicht Schilfgürteln und der 
sonstigen dichten Ufervegetation, um nicht in den Lebensraum von 
Vögeln, Fischen und Kleintieren einzudringen. 
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·  Befolge die Vorschriften für die Gewässer, auf denen du ruderst. 
Wassersport ist in Naturschutzgebieten ganzjährig oder zeitweise 
untersagt oder nur unter bestimmten Bedingungen möglich. 
 

·  Hilf das Wasser sauber zu halten. Verwende im Freien, 
umweltverträgliche Reinigungsmittel. Spüle beim Reinigen der 
Boote keinen Dreck ins Wasser. Auch Abfälle gehören nicht ins 
Wasser. Kauf Vorräte so ein, dass es wenig Müll gibt. 

 
·  Gib diese Kenntnisse mit deinem vorbildlichen Verhalten 

insbesondere an nicht organisierte Wassersportler weiter. 
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Knoten 
 
Der Steuermann muss Bugleinen so belegen können, dass die 
entstehenden Knoten (Schläge, Steks) schnell gelegt sind und sicher 
halten. Knoten sollen einfach und schnell zu schlagen sein, viel halten 
und sich leicht wieder lösen lassen.  
Gute Knoten halten fest und lassen sich doch leicht wieder lösen, auch 
dann, wenn sie nass geworden sind.  
 
Die hier abgebildeten Knoten sind einfach zu schlagen, damit man sie in 
der Fahrpraxis unter Zeitdruck auch schnell schlagen kann.  
 

 
 
Einfacher Schotstek dient zum Zusammenstecken von zwei Leinen, 
insbesondere von solchen unterschiedlicher Stärke. Die Dünnere Leine 
wird immer durch die Bucht der dickeren gesteckt. 
 
 

 
 
Doppelter Schotstek wird wie ein einfacher Schotstek verwendet, er ist 
jedoch insbesondere beim Zusammensteckensehr unterschiedlich 
starker Leinen zu empfehlen. 
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Palstek dient der Herstellung eines Auges, das sich nicht 
zusammenzieht und wird unter anderem zum Überlegen einer 
Festmacheleine auf einem Poller an Land, aber auch zum Umlegen 
einer Sicherheitsleine am Körper verwendet. 
 
 

 
Webeleinstek dient zum Anstecken eines Endes an einer waagerechten 
oder senkrechten Leine, z. B. am Handlauf, an der Reling oder zum 
Festmachen an Pollern. 
 

 
Achtknoten verhindert das Ausrauschen eines Endes durch einen Block. 
 

 
Kreuzknoten dient zum Zusammenstecken von zwei gleich starken 

Leinen. 



 

Seite 27 von 103 

 
 
Halber Schlag dient zum festigen von Leinen, wenn nicht zu viel Zug auf 
das befestigte Ende der Leine kommt. 
 
 

 
 
Zwei halbe Schläge dienen zum Befestigen von Leinen, wenn nicht zu 
viel Zug auf das befestigte Ende der Leine kommt. Mit dem zweiten 
halben Schlag soll das Aufgehen des Knotens vermieden werden. 
 
Zwei halbe Schläge dienen zum Befestigen von Leinen, wenn nicht zu 
viel Zug auf das befestigte Ende der Leine kommt. Mit dem zweiten 
halben Schlag soll das Aufgehen des Knotens vermieden werden. 
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Belegen von Enden mit Kreuz- und Kopfschlag:  
Das Ende der Leine wird achtförmig um die Klampe oder den Belegnagel 
gelegt, wobei zunächst mit einem Rundtörn begonnen wird, der sich 
nicht selbst bekneifen darf, damit das Ende der Leine gefiert werden 
kann. Der letzte Kreuzschlag wird zur Sicherung mit einem Kopfschlag 
versehen. 
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Rettungswesten und Rudern? 
 

 
 
Rudern ist eine Sportart mit sehr geringem Verletzungsrisiko und 

praktisch keinen typischen Sportverletzungen. Das bedeutet jedoch 

nicht, dass Rudern ganz ohne Risiko für den Sportler betrieben werden 

kann. Wind, Wellen, Strömung, Treibgut, Untiefen oder Schwell von 

Schiffsverkehr, aber auch falsches Verhalten, mangelhafte 

Aufmerksamkeit und ungenügende Vorsicht, führen immer wieder zu 

Kenterungen.  

Fast jede Kenterung birgt Gefahren für den Ruderer in sich, die sich bei 

niedrigen Wassertemperaturen noch verschärfen können. In diesem 

Zusammenhang wird dann das Tragen von Rettungswesten diskutiert 

sowie die Fragen, die sich daraus ergeben.  
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Gibt es Rettungswesten, mit denen man rudern kann? 
Ja, es gibt Rettungswesten, mit denen man ohne Einschränkung rudern 
kann. Es sind Rettungswesten mit Schwimmblasen, die klein 
zusammengefaltet unter einer Hülle verstaut sind und die im Notfall 
aufgeblasen werden. In dieser Art gibt es zwar viele Rettungswesten, 
allerdings zum Rudern eignen sich nur ganz wenige. Es gibt 
Rettungswesten, die speziell für Ruderer und andere aktive 
Wasserportarten entwickelt wurden. 
 
 
Was ist der Unterschied zwischen einer Schwimmweste  und einer 
Rettungsweste? 
 
Schwimmwesten eignen sich zum Schwimmen lernen und 
Rettungswesten sind Rettungsgeräte.  
 
Rettungswesten haben einen Auftrieb, der mindestens einer 
Wasserverdrängung von ca. 10 Litern entspricht, die den Träger auf den 
Rücken drehen können und seinen Kopf über Wasser halten. 
Rettungswesten haben vorgeschriebene Farben, Tageslichtleuchtfarben, 
und sind mit Reflektoren und einer Signalpfeife ausgestattet.  
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Wie funktioniert so eine Rettungsweste? 
 

                              
 
Im Notfall wird die Schwimmblase mit Hilfe einer Druckgaspatrone 
aufgeblasen, entweder durch manuelle oder automatische Auslösung.  
 
Ein Boot hat Auftriebskörper, sind dann noch Rettun gswesten 
notwendig? 
 
Auftriebskörper im Boot geben zusätzliche Sicherheit, aber der 
Auftriebskörper der Rettungsweste „am Mann“ ist in jedem Fall sicherer. 
Der Ruderer könnte z. B. durch Strömung vom Boot getrennt werden 
oder einen Schock erlitten haben, dann nützt das tragende Boot wenig. 
Und ganz entscheidend: Wer sich um den eigenen Auftrieb nicht 
kümmern muss, handelt ruhiger und gezielter, kann hilfloseren 
Kameraden besser helfen! 
 
 
Was nützt eine Rettungsweste bei sehr niedrigen 
Wassertemperaturen? 
 
In sehr kaltem Wasser sind die Überlebenszeiten kurz. Schon nach 
kurzer Zeit fällt der Körper durch Unterkühlung in eine Kältestarre, man 
wird bewegungsunfähig. Aber mit Rettungsweste sind Schwimm-
bewegungen für den Auftrieb nicht erforderlich.  
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Verhalten auf Flüssen 
 
Allgemeines 
Strömung kann beim Rudern nützlich sein aber auch gefährlich. Daher 
muss man wissen, wie man sich auf Flüssen verhalten muss, wie sich 
die Berufsschifffahrt verhält und wo die Gefahren liegen, damit man 
ihnen ausweichen kann. Boote, die über einen Steuerplatz verfügen, 
sollten auf Flüssen und anderen fremden Gewässern nicht ohne 
Steuermann gefahren werden. 
 
Den Bereich der stärksten Strömung auf einem Fluss nennt man 
Stromstrich. In geraden  Abschnitten liegt er in der Flussmitte, in Kurven 
immer in der Außenkurve. Rudert man mit der Strömung, so bleibt man 
immer im Stromstrich (Ausnahme siehe "Berufsschifffahrt). 
 
Rudert man gegen den Strom, so bleibt man am besten am Rand und 
steuert das Boot von Innenkurve zu Innenkurve. Dieses gilt aber nur auf 
Flüssen ohne Schiffsverkehr, auf Flüssen mit Schiffverkehr gilt meist das 
Rechtsfahrgebot (durch Schilder ausgewiesen). Außerdem darf die 
Strömung natürlich nicht gefährlich stark sein. 
 
 
An-/Ablegen 
An- und Ablegen erfolgt auf Flüssen in der Regel gegen die Strömung. 
Das bedeutet, wer auf einem Fluss anlegen will, muss zunächst das 
Boot gegen die Strömung richten. 
Die Ausnahme ist hier, wenn der Wind stärker ist als die Strömung. Das 
kommt jedoch nur auf Seen bzw. kleineren Flüssen vor. Sollte am Rhein 
der Wind mal stärker sein als die Strömung, besteht ohnehin 
Rudersperre. 
 
Wenden 
Besonders in langen Booten nutzt der Steuermann die Strömung bei 
jeder Wende aus. 
Fährt er am Ufer entlang stromauf und will umkehren, so richtet er mit 
Steuern und einseitig Stoppen den Bug in die Strömung, bleibt aber mit 
dem Heck im ruhigen Wasser. 
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Manchmal kann man so sogar ohne Wende-Kommando wenden. 
Will der Steuermann aus der Talfahrt wenden, um beispielsweise einen 
Steg anzusteuern, richtet er umgekehrt den Bug aus der Hauptströmung 
heraus – aber nicht zu nahe an Land -, wobei das Heck im Stromstrich 
bleibt. Der stärkere Strömungsdruck auf das Heck unterstützt die 
Mannschaft bei der Wende. Eine Wende mit langen Booten gegen diese 
Regel wäre eine ganz und gar unnötige Beanspruchung des 
Bootsmaterials. 
 
Gefahrenstellen 
Gefahrenstellen gibt es auf Flüssen reichlich. Hier sollen nur die 
wichtigsten aufgezählt werden: 
 
Buhnen:  
Buhnen sind lange Landzungen, die quer zur Strömung eines Flusses 
angelegt sind. Sie reichen extrem weit und flach ins Wasser hinein. Die 
Gefahr, auf eine Buhne aufzufahren ist also größer als man denkt. 
Außerdem gibt es zwischen diesen Buhnen eine Strömungsumkehr. Das 
bedeutet, die Strömung läuft hier im Kreis und damit teilweise auch 
flussaufwärts. Diese Strömung nennt man auch Neerstrom. 
Hier ist also vor allem der Steuermann gefragt, solchen Buhnen 
auszuweichen. 
 
Berufschifffahrt: Auf Flüssen gibt es, falls nicht durch Schilder 
angeordnet, kein Rechtsfahrgebot. Das bedeutet, dass sich die 
Berufsschifffahrt auf den Flüssen frei bewegen kann. Um die Strömung 
jedoch optimal auszunutzen, bleiben sie im Stromstrich – also von 
Außenkurve zu Außenkurve. Der Steuermann fährt dem entsprechend 
von Innenkurve zu Innenkurve. Diese Steuerbewegung muss er 
rechtzeitig anzeigen, um der Berufsschifffahrt seine Absichten 
anzuzeigen. 
 
Fähren: Hier sind vor allem die quer verlaufenden Fähren gemeint – also 
die, die nur von einem Ufer zum gegenüberliegenden Ufer fahren. Diese 
Fähren haben Vorfahrt. 
Nach dem Hinweisschild "Fähre" (siehe Kapitel Hinweisschilder) ist also 
besondere Vorsicht geboten.  
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Bei Fähren, die an einem Führungsseil laufen, muss man 
besonders auf dieses Seil achten, da es oft knapp unter der 
Wasseroberfläche verläuft. Außerdem ist das Anlegen in der Nähe von 
Fähren verboten. 
 
Es gibt sicherlich noch eine Reihe an Gefahrenstellen. Aber mit einem 
wachen Steuermann können diese ohne weitere Hinweise gemeistert 
werden. Hier gilt natürlich, wie auf allen Gewässern, auch die 0,8 
Promille–Grenze. 
 
 
Verhalten in Notsituationen 
Wenn du dich einmal in "Not" befinden solltest und Hilfe brauchst, so 
versuche zunächst an Land zu kommen, das Boot zu sichern und dann 
Hilfe zu holen (z.B. am Bootshaus, benachbarte Häuser). 
Wenn du nicht mehr an Land kommen solltest ( z.B. auf Seen ), dann 
musst du bei Tag eine rote Flagge oder einen anderen geeigneten 
Gegenstand im Kreis schwenken. Bei Nacht nutzt du hierfür die weiße  
Rundumleuchte oder z.B. eine Taschenlampe, die ebenfalls im Kreis 
geschwenkt wird. 
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Steuerkunde 
 
 
Ab-und Anlegen  
 
• Steuermann steigt als letzter ein und als erster aus  
 
• bei Strömung/Wind nur gegen die Strömung/Wind an-und ablegen  
 
• landseitiger Skull auf den Steg  
 
 
 
 
 

Steuerwirkung 
 
• Steuern = einseitig abbremsen  
 
• Drehpunkt nahe Bootsmitte 
 

 
• Weiterdrehen des Bootes  
 
• Boot muss in Bewegung sein  
 
• rudernder Steuermann im Bug  
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Maßnahmen zur Kursänderung 
 
 
• Steuern  

• einseitig Überziehen  

• Wende  

• beidseitig Stoppen  

• einseitig Stoppen 

 

 



 

Seite 37 von 103 

 

Strömung im offenen Gerinne  
 
• Abfluss = Produkt aus Flussquerschnitt und Strömungsgeschwindigkeit  
 
• Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit an Engstellen  
 
• Strömungsgeschwindigkeit ist dicht an Wasseroberfläche = maximal  
 
• Strömungsgeschwindigkeit ist an Gerinnewandung = null  
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Strömung im Fließgewässer 
 
• gerade: maximale Strömung in Flussmitte  
 
• Kurven: maximale Strömung in den Außenkurven  
 
• Stromstrich 
 

 
 
 
 
• stromab in Flussmitte und Außenkurven fahren  
 
• stromauf am Rand und in Innenkurven fahren  
 
• auf Flachstellen, Untiefen und Verkehr achten  
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Versatz durch die Strömung 
 
• Kraftkomponente infolge Strömung  
 
• Boot nimmt Kurs infolge der resultierenden Kraft  
 
• Versatz einrechnen 
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Wenden in der Strömung 
 
 

Talfahrt 
 
• Bug aus der Hauptströmung heraus richten  

• Heck bleibt im Stromstrich  

 

 
 

Bergfahrt 
 
• Bug in die Hauptströmung richten  

• Heck bleibt im ruhigen Wasser  
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Anlegen gegen die Strömung 
 
• Steg in einem Winkel von ca. 30° ansteuern  

• Boot parallel zum Steg drehen  

• Skull Stegseite hoch  
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Treiben in der Strömung 
 
• ein Ruderer muss stets ruderbereit sein  

• in der Außenkurve den Bug zur Strommitte richten  

• nicht bei zu erwartender Seitenströmung  

• niemals durch eine Enge treiben  

• quer treiben vor einer Enge ist äußerst gefährlich  

 

 
 
 
 
Niemals vor Brückenpfeilern oberhalb der Strömung wenden !! 
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Buhnen und Neerstrom  
 
Eine Buhne ist ein im rechten Winkel zum Strandverlauf in das Meer 
oder an das Ufer eines Flusses errichtetes Bauwerk, das dem 
Küstenschutz bzw. dem Flussausbau dient. Der Zweck ist, die 
Verschlickung zu vermeiden, die Wassertiefe zu erhöhen und eine 
befahrbare Fahrwasserrinne herzustellen bzw. zu erhalten, indem der 
Abflussquerschnitt eingeengt, die Fließgeschwindigkeit in der 
Fahrwasserrinne erhöht und der Fluss geringfügig aufgestaut wird.  
 
Zwischen den Buhnen entstehen Stillwasserzonen ohne Strömung oder 
sogar mit einer Rückströmung (Neer-Strömung). An den Buhnenköpfen 
erhöht sich die Fließgeschwindigkeit besonders stark. 
 
• Wasserwirbel  

 
 
• an Flusseinengungen und Hindernissen mit scharfen Kanten  

• Ausnutzung des Neerstroms an Buhnen bei Bergfahrt  

 



 

Seite 44 von 103 

 
• Buhnen erkennen  

 
Buhnen an der Elbe 

 

• Buhnen nicht überfahren  

• Beim Anlegen zwischen zwei längeren Buhnen gegen den Neerstrom 

anlegen  
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Fähren  
 
 

 
 
• notfalls wenden  
 
• Längs-oder Querseil achten  
 
• Heck der Fähre ansteuern  
 
• Den Fährbetrieb immer beobachten !  
 
• Längsseil, Querseil oder frei fahrend  
 

 
 
Seilfähre auf der Oberweser 
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Frei fahrende Rheinfähre bei Mannheim-Altrip 
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Sog 
 
1. Ansaugstellen für Kühl-und Betriebswasser  
 
• deutlichen Abstand halten  
 

 
 
                              Sogwirbel einer Kühlwasserentnahme
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2. Vorbeifahrt an einem Schiff in der Strömung 
 
• das Boot wird vom Schiff angezogen  

• deutlichen Abstand halten 

 

 
 
3. Saugwirkung der Schraube von Schiffen 
 
• Abstand vom Schiff halten  

• Abstand vom Ufer halten  
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Wind und Wellen  
 
 

 
 
 
 
• direkte Überquerung oder unter Land im Windschatten  
 
• wenn nur einer im Boot Angst hat, sollte unter Land gefahren oder 

abgebrochen werden.  
 
• richtiger Winkel zur Wellenfront = etwa 30°  
 
• weitere Entwicklung beobachten  
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Wellen der Schifffahrt 
 

 
 
 

1. Kleine Wellen  

• senkrecht oder bis zu 30° ansteuern und durchschn eiden  

• gegebenenfalls mit verminderter Fahrt rudern  
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2. Höhere Wellen 

 

 

 

• Kommando „Ruder halt“  

• Boot parallel zu den Wellen  

• Boot mittels Innenhebel gegen die Wellen ankippen  

• ggfs. durch Anrollen der Mannschaft nach Bug oder Heck  gegen die 

Wellen entlasten 

• auf Abstand vom Ufer achten  
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Verhalten bei Hochwasser 
 

 
 
 
 
• Die Einschränkung der Schifffahrt ist gleich Ende Rudern 

(Hochwassermarke I, d.h. hier Pegel Mainz über 550cm) 
 
• Regelungen für die Hausgewässer in der Ruderordnung  
 
• Achtung, gefährliche Strömung  
 
• nicht die Fläche vor einem Wehr befahren  
 
 
 
 
 



 

Seite 53 von 103 

Stromschnelle in der Donau  

 
 
 

Stromschnellen  
 
• bei Niedrigwasser aussteigen  

• Bug auf die Mitte der Stromschnelle ausrichten  

• Stromab mit wenig Kraft rudern  
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Verhalten bei Niedrigwasser 
 
• Stromstrich nutzen, Innenkurven meiden  

• Wasserstand prüfen, Vorsicht Steine und Untiefen 

 
Sommer 2003 - Rekord(niedrig)pegel 
 
 

 
"Historischer Niedrigwasserstand" am Rhein, September 2003, Pegel Kaub: 35 (!) cm 
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Gesamtschau, auf die Pfalz. Die lange Insel, sonst weitgehend vom Wasser bedeckt, 
trennt das untiefe "Kauber Wasser" vom "Wilde Gefähr", der Fahrrinne.  
 
 

 
 
So sah es im September 2003 am Roßstein aus, Oberwesel, 4km stromab von Kaub. 
In Düsseldorf hat die Pegeluhr ihren Dienst eingestellt: Sie konnte so niedrige Werte 
gar nicht mehr anzeigen... 
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Zusammenhang von Wasserstand, Pegel, Fahrrinnentief e  
 

 

 
Der Pegelwert gibt immer die garantierte Fahrwassertiefe inkl. evtl. 
Zuschlagswert an, nicht die absolute Flusstiefe. 
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Wetter und Dunkelheit 
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Verkehrsregeln 
 

Allgemeiner Verhaltensgrundsatz  
 

• Jeder Verkehrsteilnehmer auf dem Wasser hat sich so zu verhalten, 

dass die Sicherheit des Verkehrs gewährleistet ist und dass kein anderer 

geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar 

behindert oder belästigt wird.  

 
 
 
 

Schifffahrt  

• Frachtschiffe, Schubverbände, Schlepper , Fähren 

• Personenschiffe, Ausflugsdampfer  

 

Kleinfahrzeuge  
• Sportmotorboote, Yachten  

• Segelboote, Yachten  

• Ruderboote, Paddelboote  

 

2 Grundsätze für Ruderboote 
 
• Schifffahrt vor Kleinfahrzeugen  
 
• sehr frühzeitig das eigene Verhalten anzeigen  
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• gewerbliche Schifffahrt hat immer Vorrang  

• für die Schifffahrt ggf. Fahrrinne verlassen  

 

 

 

 

• Fahrrinne in Flussmitte oder Außenkurve  

 

• i.a. Rechtsfahrgebot  

 

• niemals in den toten Winkel vor dem Bug einfahren  
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Vorfahrt Kleinfahrzeuge 
untereinander 

 

Begegnung von Kleinfahrzeugen  
 
• Kleinfahrzeuge mit Maschinenantrieb müssen Kleinfahrzeugen ohne 

Maschinenantrieb ausweichen.  
 
• Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb, die nicht unter Segel fahren, 

müssen unter Segel fahrenden Kleinfahrzeugen ausweichen.  
 
• Windkraft vor Muskelkraft vor Motorkraft  
 
• Kleinfahrzeuge müssen beim Begegnen ihren Kurs rechtzeitig  
nach Steuerbord zu richten.  
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Überholen von Kleinfahrzeugen 
  
• Der Überholende muss sich vergewissern, dass dieses Manöver ohne 

Gefahr ausgeführt werden kann.  

 

• Der Vorausfahrende muss das Überholen, soweit dies notwendig und 

möglich ist, erleichtern.  

 

 

Wenden von Kleinfahrzeugen  
• nur erlaubt, wenn dies ohne Gefahr möglich ist und andere Fahrzeuge 

nicht gezwungen werden, unmittelbar ihren Kurs oder ihre 

Geschwindigkeit zu ändern  

 

Kreuzen von Kleinfahrzeugen  

• Beim Kreuzen muss dasjenige Kleinfahrzeug ausweichen, welches das 

andere an seiner Steuerbordseite hat.  
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Verhalten bei Unfällen 
 

Reihenfolge des Handelns:  
1. Rettung der Mannschaft  

 

2. Bergung des Bootes, Gepäck, etc.  

• Bekleidung anbehalten  

• Bootsobmann entscheidet und führt Kommando  

• gefährdete Personen zwischen 2 Skull schwimmen lassen  

• i.a. am Boot bleiben und mit diesem Ufer anstreben  

 

 

nur bei Personen-oder Bootsschäden:  

1. Unfallprotokoll machen  

2. Eintragung des Schadens im Fahrtenbuch 

3. unverzügliche Meldung an Vorstand 
(ichhabwaskaputtgemacht@web.de) 
 
4. Versicherung einschalten (über Sabine Vogt) 
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Schifffahrtszeichen 
 

• blau, gelb oder auch grün: Hinweis-und Empfehlungszeichen  

• rot: Gebots-oder Verbotszeichen  
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Verbote und Gebote für Ruderboote 
 
 
 

                                             
 
Verbot der Durchfahrt und Sperrung der Schifffahrt  
 
 
 

                        
 
2 Lichter oder Flaggen übereinander:   langandauerndes Verbot  
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Kennzeichnung von Brückenöffnungen  

 

 

    

Durchfahrt durch diese Brückenöffnung empfohlen  

oder Durchfahrt in der Gegenrichtung ist verboten  

Schifffahrt außerhalb des begrenzten Raumes ist verboten  
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Wichtige Schifffahrtszeichen 
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Bezeichnung der Fahrrinne:  
 
rechte Seite stromab 

 
 
Bezeichnung der Fahrrinne:  
linke Seite stromab  
 

 
 
Fahrrinnenspaltung 
 

 
 
 
Bergfahrer hat die Backbordboje auf Backbord.  
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Vorbeifahrt  
 
Bezeichnung von Hindernissen im Wasser  
 
Ufersicherung: linke Seite (stromab), Spaltung  

 
 
Ufersicherung: rechte Seite (stromab)  

 
 
Weitere Bezeichnungen von gefährlichen Stellen im Fahrwasser  
 

   
 
Zusätzliche Zeichen für die Radarschifffahrt  
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Lage der Fahrrinne zum Ufer  
 

 oder     rechte Seite fahren  
 

 oder  linke Seite fahren  
 

 oder zur rechten Seite hinübergehen  
 

 oder zur linken Seite hinübergehen  
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Schallsignale 
 

• kurzer Ton  

- langer Ton 

 
 
 

Gefahr  
 
••••  Ich bin manövrierunfähig  

•••••••••  Gefahr eines Zusammenstoßes  

-------  Notsignal, Hilfe!, Mann über Bord  

•-•-•-•-•-•-•-  Bleib weg!  

 
 
 

Allgemeines  
 
- Achtung  

• Ich richte meinen Kurs nach Steuerbord  

•• Ich richte meinen Kurs nach Backbord  

••• Meine Maschine geht rückwärts  
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Schallsignale 
 

 
Einfahrt in oder Ausfahrt aus Häfen / Nebenwasserst rassen  
 
---•  Ich will meinen Kurs nach Steuerbord richten  

---••  Ich will meinen Kurs nach Backbord richten  

---  Ich will überqueren  

 
 
 
Überholen  
 
--•   Ich will auf ihrer Steuerbordseite überholen  

--••  Ich will auf ihrer Backbordseite überholen  

 
 
 
Wenden  
 
-•  Ich wende über Steuerbord  

-••  Ich wende über Backbord  
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Optische Signale 
 
Bei Vorbeifahrt an der Steuerbordseite (entgegen des normalen 
Rechtsfahrgebotes): 
 
Hellblaue Flagge bzw. Schild auf der Steuerbordseite des Schiffes mit 
Einem hellen weißen Blinklicht. 
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Schleppverbände sind am Bug durch einen gelben Zylinder mit 
schwarzen und weißen Streifen gekennzeichnet. 
 

 
 
Schwimmende Geräte sind grundsätzlich an der rot-weiß gekenn- 
zeichneten Seite zu passieren, auf keinen Fall an der rot 
gekennzeichneten Seite.  
 

 
 
Besondere Vorsicht ist geboten bei Schildern wie "Baggerkette" oder 
"Ankerkette". 
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Staustufen 
 

 
 
 
 
Umtragen  
 
• geeignete Einsetzstellen und den Weg dahin erkunden  
 
• Anlegen und das Boot aus dem Wasser nehmen  
 
• Ruder, Steuer und Gepäck und dann das Boot dahintragen  
 
• Boot einsetzen  
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Bootsgasse 
 
 
• schmaler Betonkanal mit großem Gefälle und Schikanen  
 
• Wasserwalze stabilisiert das Boot  
 
• „offen“ oder „geschlossen“ mit Schütz  
 
• Boot erreicht bis zu 20 km/h  
 
• Kanugassen meiden !!! 
 
 
 

 
 

 
Bootsgassen sind schmale Betonkanäle. Neben Staustufen führen sie 
mit starkem Gefälle vom Oberwasser zum Unterwasser. Wenn Wasser 
hindurchschießt, kann man in bestimmten Sportbooten mit der Strömung 
hinunterfahren oder in der Strömung diese Sportboote hinunter- oder 
hinauftreideln.  
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Nacheinander entstanden drei Typen: 
 
Kanugasse 
Die Kanugasse ist 1,30 m breit und hat hohe Seitenwände für 
unterschiedliche Wasserstände. Sie ist damit für Ruderboote völlig 
ungeeignet. Kanugassen wurden beispielsweise in Hameln am Weser-
Wehr und bei der Mosel-Kanalisierung gebaut. 
 
Rudergasse 
Die Rudergasse ist ebenfalls 1,30 m breit. Die Seitenwangen sind 
abgeflacht. Bei stets gleichem Wasserstand „schweben“ die Ausleger 
eines Ruderbootes über diesen Seitenwangen, wenn das Boot durch die 
Gasse schießt oder getreidelt wird. Es sind nur zwei dieser Rudergassen 
sozusagen als Versuchsobiekte an Weserstaustufen gebaut worden 
(Befahren und Gefahren siehe unten). 
 
Universalgasse 
Die Universalgasse ist 2,30 m breit. Sie kann von Booten bis 2,10 m 
Breite bei verschiedenen Oberwasserständen, aber nicht bei 
Hochwasser befahren werden. Ruderboote passen mit 
langgenommenen Rudern hinein. Universalgassen entstanden unter 
anderem an der Donau und an der Ruhr. 
 

 
 
Schnitt Durch die Bootsgasse 
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Die Technik 
Bootsgassen haben ein Gefälle von etwa einem Meter auf je zwanzig bis 
zehn Meter Strecke. Boote erreichen darin Geschwindigkeiten von 15 bis 
18 Kilometer pro Stunde.  
 
Die Boote sollen in das schießende Wasser glatt hineinfahren und glatt 
herausfahren. Der Wechsel von der Waagerechten zum Gefälle und 
besonders beim Auslauf vom Gefälle zur Waagerechten darf nur mit 
einem ganz schwachen Sprung ausgestattet sein, weil die Boote sonst 
oben in die Schräge hineinkippen und unten beim harten Übergang von 
abwärts zu eben am Heck aufschlagen würden.  
 
Boote sollen weder beim Ein- und Auslaufen noch in der Gasse an 
irgendeiner Stelle die Sohle oder die Seitenwand berühren.  
 
Über die ganze Länge der Gasse verteilt sind am Boden sogenannte 
Schikanen angebracht: Stahllamellen grätförmig in berechneten 
Abständen und Neigungen auf der Sohle befestigt. Der in die Gasse 
schießende Wasserstrahl wird damit gezwungen, zwei schraubenförmige 
Wasserwalzen zu bilden - siehe Primärstrom (P) und Sekundärstrom (S) 
in der Zeichnung. Die beiden Wasserwalzen sind so stark, dass sie an 
der Oberfläche eine Art Wassermulde entstehen lassen und dort ein 
Boot ständig so zur Mitte drücken, dass es selbst bei leichtem Ziehen am 
Steuer nicht gegen eine Seitenwand schlagen würde. Sollte ein 
Steuermann aber versuchen, bis zu welchem Steuerdruck das gut geht, 
würde er nur Bootstrümmer heimbringen.  
 
„Offene“ Gassen sind ständig durchströmt „Geschlossene“ Gassen sind 
mit einem Schütz abgeschottet und haben Ampel und Bedienungsknopf. 
Auf Knopfdruck kippt das Schütz weg und das Wasser schießt in die 
Gasse. Wenn sie ausreichend durchströmt ist, springt die Ampel auf 
Grün und ein Boot kann zügig einfahren. 
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Ruderboote in Universalgassen 
Die an den Gassen angebrachten Bedienungsanleitungen sind genau zu 
befolgen.  
 
Ebenso sind die Regeln für das betreffende Gewässer zu befolgen, bei 
welchem Wasserstand die Benutzung nicht mehr zulässig ist. Wenn bei 
Hochwasser aber der Auslauf der Gasse mit dem unteren Anleger nicht 
mehr aus dem Wasser herausguckt, ist es wie erwiesen 
lebensgefährlich, eine Bootsgasse zu befahren.  
 
Universalgassen werden mit langgenommenen Rudern befahren, wobei 
die Griffe beiderseits festgehalten werden.  

 
 
 
Da man Skulls/Riemen legen muss, werden gute Balance-Leistungen im 
oft unruhigen Unterwasser verlangt.  
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Treideln in der Bootsgasse 
Bergwärts lässt sich eine Bootsgasse nur als Treidelstrecke benutzen. 
Siehe dazu „Treideln“. Eine Leine von etwa zehn Meter Länge ist dazu 
aber ausreichend. Damit kann man das Boot Mitte Gasse gegen die 
Strömung führen, wobei die Wasserwalzen das meiste beim In-der-
Mittehalten tun.  
 
Will man mit dem Bug voran talwärts treideln, befestigt man die 
Treidelleine am Heck und am Schlagplatz und geht damit das Boot 
haltend wesentlich langsamer als die Strömung auf dem Uferweg 
bergab. Auch dabei sorgen die Wasserwalzen Bootsgasse befahren 
dafür, dass das Boot in der Mitte der Gasse bleibt. 
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Verhalten in der Bootsgasse 
 
 
 
1. Anlegen, Bootsgasse ansehen, Beschreibung lesen  

 

2. Bei Bootsgasse mit Schütz den Ablauf einmal ohne Bootsfahrt 
auslösen.  
 

3. Einfahrt; (mit Schütz erst, wenn die Ampel auf Grün schaltet), Boot in 
Fluchtlinie zur Gasseneinfahrt, Skull / Riemen lang am Innenhebel halten  
 

4. Durchfahrt; ausbalanciert sitzen bleiben, Ruder festhalten, nicht 
umdrehen, nicht steuern  
 

5. Ausfahrt; vom Bug beginnend die Ruder vornehmen lassen  

 

6. Immer nur ein Boot in der Bootsgasse!  
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Staustufen 
 

 
 
 
 
 
 
                        Zufahrt zur Staustufe Kostheim vom Oberstrom  
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Weiterfahrt für Schifffahrt nur in die angegebene Richtung  
 
• Ist weiterer Pfeil mit Aufschrift „Sportboote“ oder „Bootsschleuse 

vorhanden, dann diesem folgen  
 
  Der Bereich zwischen Schild und Wehr darf auf keinen Fall befahren 

werden, Lebensgefahr !  
 
 
 

                           Hinweis auf ein Wehr   
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Schleuse 
 

 
 
 
• Schleusenmeister oder Selbstbedingung  
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• Elektromotor oder Handbetrieb  
 

 
 
• immer Stabilität im Boot bewahren  
 

 
 
• Automatik-Ablauf oder Fernsteuerung  
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Bootsschleuse befahren vom Oberwasser  
 
1. Anlegen, Schleuse und Unterwasser ansehen  
 
2. Bedienungsanleitung lesen  
 
3. Einfahren über die gelbe Markierung hinweg.  
Dahinter können beim Absinken Drempel auftauchen.  
 
4. Boot festhalten mit Hand, Bootshaken oder Leine  
 
6. Bei der Einfahrt lang genommene Ruder sofort vom Bug  
beginnend wieder vornehmen  
 
5. Bug und Schlag bleiben mindestens besetzt  
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Schifffahrtsschleuse 
 
1. Warten vor der Schleuse 
 

           Anhalten!  
 
Auf keinen Fall ohne Aufforderung über dieses Schild hinausfahren.  
 
2. Einfahren in die Schleuse  
 

                        Keine Einfahrt, Schleuse außer Betrieb  
 

          Keine Einfahrt, Schleuse geschlossen  
 

         Noch keine Einfahrt, die Schleusung wird  
                                        vorbereitet  
 

       Einfahrt, auf Anweisungen des 
                                       Schleusenpersonals achten  
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3. In der Schleuse  
 
• nur hinter, nicht neben oder vor die Schifffahrt legen 
 

 bis über die gelbe Linie in die Schleuse 
                                                     einfahren  
 
 

 
 
Drempel  
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 Achtung! Nicht mit dem Ausleger oder  
                                                Dollenstift in Leitern oder Nischen  
                                                verhaken.                                       
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4. Ausfahrt aus der Schleuse  

• Erst ausfahren, wenn die Ampel grün zeigt  

• Gefahr, wenn vor dem Ruderboot liegende Schiffe anfahren  

• Auf Strömung vom Wehr achten  
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Ruderkommandos 
 
Sofort den richtigen Befehl 
Der Steuermann muss in jeder Situation laut und deutlich den 
angemessenen Befehl geben. Dazu muss er auch stets parat haben, mit 
welchem Kommando die beste gewünschte Wirkung zu erzielen ist.  
 
Ruderbefehle bestehen aus einem Ankündigungs-  und einem 
Ausführungsteil. 
 
Wer Ruderbefehle erteilt, muss nach dem Ankündigungsteil soviel Pause 
einlegen, dass die Mannschaft sich auf das konzentrieren kann, was 
gleich danach zu tun ist. Bei einigen Ruderbefehlen muss die 
Mannschaft nach der Ankündigung zunächst die Stellung für die 
Ausführung einnehmen. 
 
Offizielle Ruderkommandos des Deutschen Ruderverban des  

1. „Mannschaft ans Boot" - „hebt auf!"  Vorher sind Skulls (Riemen) und weiteres 
Zubehör zum Steg gebracht worden.  

2. „Boot drehen " – „Wasserseite o.ä. 
hoch!"  

Unbedingt darauf achten, dass die Ausleger 
den Boden nicht berühren.  

3. „Fertigmachen zum Einsteigen" – 
„steigt ein!"  

Alle Ruderer/bzw. Ruderinnen haben ein 
Bein auf dem Einsteigebrett und das andere 
zum Abstoßen bereit auf dem Bootssteg.  

4. „Klarmeldung!"  Am Bug beginnend melden die Sportler, 
sobald sie ruderbereit sind („1 fertig!", „2 
fertig!", …).  

5. „Alles vorwärts" – „los!"  In die Auslage gehen – Blätter senkrecht 
drehen und Durchzug.  

6. „Ruder" – „halt!"  Ankündigungskommando erfolgt beim 
Vorderzug, Ausführungskommando beim 
Endzug, Sportler nehmen Orthogonalstellung 
ein.  

7. „Blätter" – „ab!"  Die Blätter werden flach auf das Wasser 
gelegt.  
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8. „Stoppen" – „stoppt!"  Durch dosiertes Gegenkanten der flach 
liegenden Blätter schneiden diese langsam 
unter Wasser. Die gegengekanteten Blätter 
werden mit gestreckten Armen bis zur 
Senkrechten weitergekantet.  

9. „Alles rückwärts" – „los!"  Aus der Rücklage, Blattstellung 
entgegengesetzt wie beim Rudern. Volle 
Benutzung der Rollbahn. Ankanten der 
Blätter während des Luftweges.  

10. „Wende über Backbord" – „los!"  
(Steuerbord entsprechend)  
„Kurze Wende über Backbord" – „los!"  
(Steuerbord entsprechend)  

Aus der Rücklage, Blattstellung Backbord 
180° aufgedreht, Steuerbordblatt flach, volle 
Rollbahn; in der Auslage Backbordblatt 
ankanten, Steuerbordblatt aufdrehen, Zug.  
Backbordholm am Körper (Blatt 180° 
aufgedreht), Steuerbordholm in Armauslage 
(Blatt aufgedreht), ohne Rollbahn. 
Entgegengesetzte gleichzeitige Wasserarbeit 
auf beiden Bordseiten, Blätter beim Luftweg 
senkrecht.  

11. „Skulls (Riemen)" – „lang!"  
„Backbord" – „lang!"  
(Steuerbord entsprechend)  
„Skulls (Riemen)" – „vor!"  

Ankündigung in der Auslage, Ausführung 
nach dem Ausheben der Blätter. Die Holme 
werden in der Hand behalten. Aus der 
Längsseitslage in die Orthogonalstellung 
führen.  

12. „Fertigmachen zum Aussteigen" – 
„steigt aus!"  

Steuermann/-frau ist vorher ausgestiegen 
und hält das Boot in der Mitte fest. Der 
„wasserseitige" Fuß steht auf dem 
Einsteigebrett. Beim Aussteigen wird das 
„wasserseitige" Ruder mit herausgenommen.  

13. „Backbord überziehen!"  
(Steuerbord entsprechend)  

Das Steuerbord–Ruder wird nicht soweit in 
die Auslage gebracht. Auf Backbord wird 
besonders kräftig gezogen.  

14. „Hochsc heren!"  Im Freilauf werden die Innenhebel tief ins 
Boot gedrückt (z.B. bei hohen Wellen).  

15. „Halbe (ohne) Kraft!"  Es wird mit wenig (nahezu ohne) Kraft 
durchgezogen.  

16. „Frei weg!"  Dieses Kommando wird gegeben, um 
„Überziehen", „Hochscheren", „Halbe Kraft", 
u.ä. wieder aufzuheben.  
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Ruderordnung 
 
 
Ruderordnung Rudergesellschaft Wiesbaden-Biebrich 1888 e.V.  
 
Vereinsorganisation Ruderordnung Seite 1 von 2 
§ 1 
1. Die Ruderordnung ist ebenso wie die Satzung für alle Mitglieder bindend. 
2. Der Vorstand ist berechtigt, ergänzende Ausführungsbestimmungen zu erlassen. 
3. Verstöße gegen die Ruderordnung werden nach den Bestimmungen der Satzung geahndet. 
§ 2 
1. Die Benutzung der Boote steht mit Ausnahme der unterstützenden Mitglieder allen sonstigen 
Mitgliedern zu. Sie müssen Freischwimmer sein und dies beim Eintritt schriftlich dem. Vorstand 
gegenüber erklären. Zur Nachprüfung dieser Angabe ist die RWBnicht verpflichtet. 
2. Die Verteilung der einzelnen Boote auf die einzelnen Rudergruppen und Mannschaften 
bestimmen die vom Vorstand bestimmten Aufsichtspersonen (z.8. Trainer, Übungsleiter). 
3. Rennboote dürfen nur mit Genehmigung der Trainer benutzt werden. 
4. Zu den Booten dürfen nur zugehörige Riemen- und Skullsätze und sonstiges ZubehÖr benutzt 
werden. 
5. Die Boote dürfen nur in zulässiger Besetzung gefahren werden. 
§ 3 
Wanderfahrten sind rechtzeitig, spätestens jedoch eine Woche vor Antritt der Fahrt, bei dem für das 
Wanderrudern zuständigen Beiratsmitglied oder dem Fachbereichsleiter Sport anzumelden, die eine 
evtl. Koordination mit den Regattateilnehmern bezüglich Bootstransporte vorzunehmen haben. 
§ 4 
Die im Fachbereich Sport eingesetzten Ausschußmitglieder leiten die Ausbildung der Ruderer, die 
Trainer leiten das Training. 
§ 5 
1. Die Trainer bestimmen die Zusammensetzung der von ihnen für Rennen auszubildenden 
Mannschaften. 
2. Die Regattameldungen werden von den Trainern in Abstimmung mit dem' Vorsitzenden, den 
Fachbereichsleitern Sport und Finanzen und dem Vertreter der aktiven Rennruderer (Mitglied 
des Beirats) festgelegt. 
 
 
 
§ 6 
1. Vor dem Antritt jeder Fahrt hat der Steuermann, bei steuermannslosen Booten der Schlagmann, 
die Namen der Mannschaft und des Bootes sowie die Abfahrtszeit und das voraussichtliche Ziel 
in das Fahrtenbuch einzutragen. Vorgefundene Mängel oder Schäden sind zu vermerken, 
anderenfalls trägt die Mannschaft für die nach der Fahrt entdeckten Schäden die 
Verantwortung. Nach der Rückkehr sind die Zeit der Rückkehr, das erreichte Fahrtziel und ein 
Hinweis auf etwa notwendige Reparaturen in das Fahrtenbuch einzutragen und dem 
Fachbereichsleiter Vermögen zu melden. 
2. Unfälle mit Personen- und/oder Sachschäden sind unverzüglich dem nächsten 'erreichbaren 
Vorstandsmitglied zu melden, das dann weitere Weisungen erteilt. 
3. Das Fahrtenbuch ist ein Urkunde. Wahrheitswidrige oder unsachliche Eintragungen sind zu 
unterlassen. 
 
Ausgabe 1983 
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Vereinsorganisation Ruderordnung Seite 2 von 2 
 
4. Vor dem Beginn jeder Fahrt hat sich die Mannschaft zu überzeugen, ob sich das Boot in 
fahrtüchtigem Zustand befindet. Etwa festgestellte Schäden sind, soweit es möglich ist, zu 
beseitigen. Fahrten in beschädigten Booten sind untersagt. 
§ 7 
1. Obmann einer Mannschaft ist, wenn er nicht von einem Mitglied des Fachbereiches Sport 
bestimmt wird, das ruderälteste Mitglied, wenn dies nicht feststellbar .ist, der Schlagmann. 
2. Der Obmann ist für die Einhaltung der Ruder- und Hausordnung sowie der wasserpolizeilichen 
Vorschriften verantwortlich und trifft, außer den vom Steuermann abzugebenden 
Ruderbefehlen, alle- massgeblichen Entscheidungen. 
3. Es sind nur die durch gen Deutschen Ruderverband als allgemeingültig festgelegten 
Ruderbefehle anzuwenden. 
§ 8 
1. Das Ein- und Aussteigen geschieht nach dem Kommando des Steuermanns. Ab- und Anlegen 
der Boote hat gegen den Strom zu erfolgen. Nach der Rückkehr von jeder Fahrt sind Boot und 
Zubehör gründlich zu säubern und vorsichtig in die Halle auf den Lagerplatz zu tragen. Riemen 
und Skulls werden mit dem Blatt nach unten abgestellt. 
2. Der Platz vor dem Bootshaus ist aufzuräumen und sauber zu halten. 
3. Bei Zwischenlandungen ist das Boot, möglichst durch Herausnahme aus dem Wasser und 
Lagerung im Schatten, vor Beschädigung zu schützen. 
§ 9 
1. Bei Begegnung mit anderen Sportbooten wird regelmäßig rechts ausgewichen. Von der Regel 
kann in breitem Fahrwasser abgewichen werden, wenn eine Behinderung ausgeschlossen ist. In 
fließendem Wasser läßt das talwärts fahrende Boot dem bergwärts fahrenden die Uferseite frei. 
2. Im Falle des Kenterns oder Vollschlagens hat die Mannschaft am Boot zu bleiben und den 
Versuch zu machen, mit ihm schwimmend das Ufer zu erreichen. 
§ 10 
1. Die vom Vorstand vorgeschriebene Ruderkleidung ist bei allen sportlichen Veranstaltungen zu 
tragen, bei sonstigen Fahrten ist dies anzustreben. 
 
Ausgabe 1983 
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Allgemeine Regeln der RWB  
 

 
�  In jedem Boot, das aufs Wasser geht, muss ein verantwortlicher 

Bootsobmann mitfahren.  
 

�  Sind mehrere steuerberechtigte an Bord, so ist vor der Fahrt 
festzulegen, wer die Verantwortung trägt. 

 
�  Der Bootsobmann muss Personal-und Mitgliedsausweis mit sich 

führen, wenn die Fahrt über den engeren Bereich hinausgeht.  
 

�  Alle Ruderplätze des  jeweiligen Bootes müssen besetzt sein. Bei 
Fahrten ohne Steuermann -aber nicht ohne Bootsobmann -ist der 
Ruderer auf dem Bugplatz verantwortlich für die vorausschauende 
Beobachtung des Fahrwassers. 
 

�  Die Bootsbenutzung erfolgt auf Anweisung des Ruderwartes.  
 

�  Bootsbesatzung, Fahrt und Ziel müssen vor Fahrtantritt ins 
Fahrtenbuch eingetragen werden. Der Name des Verantwortlichen 
zu unterstreichen. Mängel am Boot sind dem Bootswart zu melden 
und im Fahrtenbuch zu vermerken. 
 

�  Anlegen ist nur an dafür vorgesehenen Bootspritschen und an 
geeigneten Stellen erlaubt.  
Die Entscheidung hierüber liegt beim Bootsobmann.  
 

�  Nach der Fahrt sind das Boot von innen und außen, sowie Riemen 
bzw. Skulls zu reinigen.  
 

�  Bei Einbruch der Dunkelheit müssen alle Boote zurück sein.   
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Für außergewöhnliche Witterungsverhältnisse 
gelten folgende verbindliche Anordnungen:  
 
Gewitter : 
Bei heraufziehendem Gewitter darf nicht aufs Wasser gegangen werden. 
Boote die bereits auf dem Wasser sind, müssen sofort zurückkommen 
bzw. das Ufer aufsuchen.  
 
Sturm : 
Schlagen die Wellen auf dem Rhein Schaumkronen, darf nicht gerudert 
werden.  
 
Nebel : 
Ist die Sichtweite unterhalb von 100 m (die 500m Marke auf der Au ist 
nicht zu erkennen), darf nicht gerudert werden.  
 
Kälte : 
Einer und Rennzweier dürfen im Winter nur mit Genehmigung und 
Aufsicht des Trainers oder Ruderwartes gerudert werden. C-Boote 
unterliegen dieser Regelung nicht.  
 
Hochwasser : 
Bei Hochwasser ist das Rudern nur mit Zustimmung von Ruderwart oder 
Trainer gestattet. Ist der Zugang zum Steg bereits überspült gilt 
absolutes Ruderverbot für alle Boote.  
 
Niedrigwasser : 
Es ist auf Untiefen zu achten, speziell hinter der Eisenbahnbrücke in der 
Petersaue 



 

Seite 100 von 103 

 
 

Ruderrevier 
 
Übersicht  
Ruderrevier Rudergesellschaft Wiesbaden-Biebrich 1888 e.V.  
 



 

Seite 101 von 103 

 
Ruderrevier  
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Ruderrevier  
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Herzlichen Dank für Eure  

Aufmerksamkeit ! 
 
 
 
 


